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Regionalverband Ruhr
5. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk 
Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich Dortmund / westlicher Teil im Gebiet der 
Stadt Dortmund (Westfalenhütte)
Änderung der Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, Allgemeinen 
Siedlungsbereiche und Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche
Aufgestellt  durch die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr am 07.04.2017
Bekanntmachung  im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen
(GV. NRW. Ausgabe 2017 Nr. 27 vom 23.08.2017)

RRG Abfallbehandlungsanlagen

RRB Abwasserbehandlungs- und -reinigungsanlagen

R Anschlussstelle, Straßennetz

RRE Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen
Haltepunkte für den überregionalen und regionalen Verkehr, Bestand,
Bedarfsplanmaßnahmen
Schienenwege für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und sonstigen
großräumigen Verkehr, Bestand, Bedarfsmaßnahmen
Schienenwege für den überregionalen und regionalen Verkehr,
Bestand, Bedarfsplanmaßnahmen
Straßen für den vorwiegend großräumigen Verkehr, Bestand,
Bedarfsplanmaßnahmen
Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr,
Bestand, Bedarfsplanmaßnahmen
Wasserstraßen unter Angabe der Güterumschlaghäfen

Freiraumbereiche für zweckgebundene Nutzung, allgemein
Regionale Grünzüge
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung
Schutz der Natur
ASB für zweckgebundene Nutzungen
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche
Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB)
Bahnbetriebsflächen
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)
Oberflächengewässer
Waldbereiche

bisherige Festlegung:

(Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des Regionalplans Arnsberg (Dortmund / westl.Teil) 1:50.000 Blatt L4510 Dortmund)

geänderte Festlegung:


